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Städteregional einheitliches Verfahren zur Umsetzung der 

Kommunalen Eingliederungsleistungen § 16a SGB II 

 
 

Psychosoziale Betreuung im Rahmen des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes des Gesundheitsamtes StädteRegion Aachen 

 
 
Grundlage dieser Verfügung ist die Verfahrensabsprache zwischen dem Gesundheitsamt 
StädteRegion Aachen und dem Jobcenter StädteRegion Aachen. 
 
 
Einleitung    
 
Das Jobcenter nimmt nach § 44 b SGB II die Aufgaben der Träger nach dem SGB II wahr. 
Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei 
der Eingliederung in Arbeit können Leistungen der psychosozialen Betreuung nach § 16a Nr. 
2 SGB II, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das 
Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden. Träger dieser Leistung ist gem. § 6 Abs. 1 
Nr. 2 SGB II der kommunale Träger. Zur Unterstützung können Dritte mit der Wahrnehmung 
von Aufgaben betraut werden (§ 6 Abs. 1 Satz 2 SGB II). 
 
Anspruchsberechtigt sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II, deren psy-
chische Struktur die Teilhabe am sozialen Leben erschwert oder verhindert und sie somit zur 
Eingliederung/Wiedereingliederung in das Erwerbsleben einer Unterstützungsleistung bedür-
fen. 
 
Die Wahrnehmung dieser Leistung kann aber muss nicht in Verbindung zu einer Überprü-
fung der Erwerbsfähigkeit nach § 8 SGB II erfolgen. Darüber hinaus können die Leistungen 
der Suchtberatung mit weiteren Leistungen nach § 16a SGB II (Schuldnerberatung, Suchtbe-
ratung, Kinderbetreuung) kombiniert werden. 
 
 
Leistungsbeschreibung 
 
Die psychosoziale Betreuung zielt auf die Bearbeitung und den Abbau von psychosozialen 
Problemlagen, die unter anderem die Vermittlung in Arbeit verhindern. Die Angebote der 
psychosozialen Betreuung sind vielfältig und werden je nach Bedarf vor Ort entwickelt und 
festgestellt. 
 
Dies geschieht für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der StädteRegion Aachen unter 
anderem im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Gesundheitsamtes StädteRe-
gion Aachen. 
 
Der Sozialpsychiatrische Dienst beinhaltet einen ambulanten Dienst für psychisch kranke 
und für suchtkranke Menschen und deren Angehörige; psychosoziale Beratung, Begleitung 
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und Betreuung; Einzel-, Paar- und Familiengespräche sowie Vermittlung in Selbsthilfegrup-
pen und zu anderen Hilfeangeboten und Trägern. 
 
 
Zugangsverfahren 
 
Die zuständige Integrationsfachkraft stellt für Leistungsberechtigte im o. a. Sinne einen Bera-
tungsgutschein aus und holt eine Entbindung von der Schweigepflicht ein (siehe Anlage 1). 
 
Im Zuge dessen erhält der erwerbsfähige Leistungsberechtigte eine Übersicht über die Ein-
richtungen des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Gesundheitsamtes der StädteRegion 
Aachen (Anlage 2). Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, welche Einrichtung für den jewei-
ligen Wohnort des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zuständig ist. Mit dieser Einrich-
tung nimmt die leistungsberechtigte Person innerhalb von zwei Monaten Kontakt auf, um 
eine Erstberatung zu vereinbaren. Seine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis 
weist er durch Vorlage des Beratungsgutscheines nach. 
 
Nach der Dokumentation des Vorgangs in der Fachanwendung VerBIS und der Anpassung 
der Eingliederungsvereinbarung leitet die Integrationsfachkraft die zweite Ausfertigung des 
Gutscheins an den Bereich 61 weiter. 
 
Die Inanspruchnahme der psychosozialen Betreuung durch den Sozialpsychiatrischen 
Dienst ist ein freiwilliges Angebot. Wendet sich ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter oh-
ne Kenntnis seines Fallmanagers und somit ohne Beratungsgutschein an die Beratungsstel-
le, ist es die Entscheidung des Kunden, ob und zu welchem Zeitpunkt der zuständige Fall-
manager einbezogen wird. 
 
Die Verfahrensschritte des Zugangsverfahrens sind in einem Schaubild dargestellt (Anlage 
3). 
 
 
Rückmeldeverfahren 
 
Rückmeldung durch das Gesundheitsamt: 
 
Da die psychosoziale Betreuung nach dem SGB II der Eingliederung / Wiedereingliederung 
in das Erwerbsleben dient, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Jobcenter Städte-
Region Aachen und des Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes erforderlich. 
 
Eine Rückmeldung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst an das Jobcenter erfolgt immer 
nach der Erstberatung, bei Beendigung des Beratungsprozesses und bei darüber hinaus 
gehender Notwendigkeit. Hierzu dient der als Anlage 4 beigefügte Vordruck, der den jeweili-
gen Beratungsstand dokumentiert. 
 
Darüber hinaus ist im Rahmen der Möglichkeiten der unterzeichneten Schweigepflichtenbin-
dung der Austausch zwischen den Mitarbeitern des sozialpsychiatrischen Dienstes und den 
Fallmanagern des Jobcenters ausdrücklich erwünscht. 
 
Die Rückmeldung der Einrichtung des sozialpsychiatrischen Dienstes zum aktuellen Bera-
tungsstand (Anlage 4) erfolgt für alle Geschäftsstellen des Jobcenters der StädteRegion 
Aachen zentral an den für die kommunalen Eingliederungsleistungen zuständigen Bereich 
61, Jobcenter StädteRegion Aachen, Roermonder Str. 51, Fax-Nr.: 0241/897-3449 bzw. E-
Mail jobcenter-aachen.sonderaufgaben61@jobcenter-ge.de. 
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Rückmeldung durch das Jobcenter: 
 
Das Jobcenter teilt den Wegfall der Anspruchsberechtigung unmittelbar dem Sozial-
psychiatrischen Dienst mit. 
 
 
Zuständigkeiten innerhalb des Jobcenters 
 
Die Steuerung der § 16a Leistungen nach dem SGB II erfolgt zentral im Bereich 61 des Job-
centers StädteRegion Aachen, Roermonder Str. 51, für alle Standorte des Jobcenters Städ-
teRegion Aachen. 
 
Bei Zuweisung zur Inanspruchnahme einer kommunalen Leistung nach § 16a wird die 
Durchschrift des Beratungsgutscheins an den Bereich 61 weiter geleitet. 
 
Im Bereich 61 erfolgt die Erfassung der Zuweisung in coSach gemäß der Arbeitshilfe 
coSachNT (ML SGB II), Stand Juni 2008. 
 
Die Rückmeldungen durch den Sozialpsychiatrischen Dienst werden im Bereich 61 zusam-
mengeführt,  statistisch erfasst, im Rahmen einer Wiedervorlage überwacht und an den zu-
ständigen Fallmanager weiter geleitet. Die Rückmeldungen verbleiben ebenfalls beim Fall-
manager. 
 
Die Information der Fallmanager an allen Standorten des Jobcenters StädteRegion Aachen 
über die Verfahrenswege und Umsetzung der kommunalen Leistungen erfolgt durch den 
Bereich 61 als zentraler Ansprechpartner. 
 
Die Mitarbeiter im Bereich 61 sind Bindeglied zwischen dem Fallmanagement und dem Ge-
sundheitsamt StädteRegion Aachen. Darüber hinaus sind an allen Standorten Koordinatoren 
benannt worden, die bei regelmäßigen Treffen mit dem Bereich 61 für einen entsprechenden 
Informationsaustausch sorgen. 
 
 
BK-Vorlagenauswahl und FörderBar 
 
Die für eine Zuweisung notwendigen Vordrucke (Beratungsgutschein / Schweigepflichtent-
bindung und Adressenübersicht) sind in der BK-Vorlagenauswahl – Lokale Vorlagen – JC-
StädteRegionAC – Kommunale Eingliederungsleistungen zu finden. 
 
Alle für das Verfahren relevanten Unterlagen (Verfahrensabsprache, Schaubild, Rückmel-
dung) sind bei Bedarf in der FörderBar einzusehen. 
 
 
Fahrtkosten 
 
Eine Fahrtkostenerstattung erfolgt nicht. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, ein kostenredu-
ziertes AVV-Mobilticket zu erwerben. Die Berechtigung für ein Mobilticket ist über die Ein-
gangszonen an allen Standorten des Jobcenters StädteRegion Aachen erhältlich. Diese In-
formation erhält der Kunde auch durch den Beratungsgutschein. 
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Controlling, Qualitätssicherung, Kostenerstattung 
 
Datenerfassung, Qualitätssicherung und Controlling erfolgen zentral im Bereich 61, das Mo-
nitoring erfolgt im Bereich 504. 
 
Im Rahmen von Quartalsgesprächen wird ein interner Austausch mit dem operativen Bereich 
(Fallmanagement) als Maßnahme der Qualitätssicherung und Prozessoptimierung erfolgen. 
 
Neben den internen Gesprächen wird es mit den Prozessbeteiligten Gesundheitsamt Städ-
teRegion Aachen und dem Jobcenter StädteRegion Aachen einen regelmäßigen Austausch 
geben. 
 
Eine Abrechnung der kommunalen Leistungen mit den Leistungserbringern erfolgt im Falle 
des Gesundheitsamtes StädteRegion Aachen nicht. 
 

 

Kontaktadressen und Ansprechpartner 
 
 
Jobcenter StädteRegion Aachen: 
 
Jobcenter StädteRegion Aachen, Roermonder Straße 51, Bereich 61, E-Mail jobcenter-
aachen.sonderaufgaben61@jobcenter-ge.de 

− Frau Brinker, Geschäftsstellenleiterin / Federführung 
0241 88681 3800, brigitta.brinker@jobcenter-ge.de 

− Herr Kupski, Grundsatzangelegenheiten / Koordination 
0241 88681 3808, udo.kupski@jobcenter-ge.de 

− Herr Liebner, Grundsatzangelegenheiten 
0241 88681 3804, andreas.liebner@jobcenter-ge.de 

− Frau Simon, Sachbearbeitung 
0241 88681 3340, ibolya.simon@jobcenter-ge.de 
 

Gesundheitsamt StädteRegion Aachen: 
 
Einrichtungen des sozialpsychiatrischen Dienstes: 

− Stadt Aachen: 
Triererstraße 1, 52078 Aachen 

− Nordkreisgebiet (Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath, Würselen): 
Kaiserstraße 50, 52134 Herzogenrath 

− Mittelkreisgebiet (Eschweiler, Stolberg): 
Steinstraße 87, 52249 Eschweiler 

− Südkreisgebiet (Monschau, Roetgen, Simmerath): 
Kammerbruchstraße 8, 52152 Simmerath 
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Diese Verfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

 

 

Eschweiler, den 18.02.2014 

Graaf 

Geschäftsführer 
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Anlage 2 

Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) Gesundheitsamt StädteRegion Aachen 

 

 

 

Adresse AnsprechpartnerIn Telefon Zuständigkeit Sprechstunden 

Gesundheitsamt 

Aachen 
Triererstraße 1/ Aachen-

Arkaden 

52078 Aachen 

 

Zentrale SpDi: 

(0241) 5198-5300 

(0241) 5198-5397 Fax 

Frau Brimil 

gisela.brimil@staedteregion-aachen.de  

Frau Breuer 

jutta.breuer@staedteregion-aachen.de  

Frau Kotterba-Chaak 

mechtild.kotterba-chaak@staedteregion-aachen.de  

Frau Nobis 

ilga.nobis@staedteregion-aachen.de   

Frau Poschmann 

Jutta.poschmann@staedteregion-aachen.de  

(0241) 5198-5563 

(0241) 5198-5397 Fax 

(0241) 5198-5562 

(0241) 5198-5397 Fax 

(0241) 5198-5561 

(0241) 5198-5397 Fax 

(0241) 5198-5532 

(0241) 5198-5397 Fax 

(0241) 5198-5583 

(0241) 5198-5397 Fax 

Aachen S – U, X, Y, Z 

 

Aachen K 

 

Aachen A – G, I, J,  

 

Aachen L – R, 

 

Aachen H, V, W 

Dienstag 8.30 - 9.30 Uhr Telefonsprechstunde 

 

Mittwoch 10.00 - 11.00 Uhr offene Sprechstunde 

in den Aachen-Arkaden 

Gesundheitsamt 

Kohlscheid 

(Nordkreis) 
Kaiserstraße 50 

52134 Herzogenrath 

 

Frau Neuking-Répás 

christina.neuking-repas@staedteregion-aachen.de  

Herr Klein 

juergen.klein@staedteregion-aachen.de  

Frau Simon 

andrea.simon@staedteregion-aachen.de   

(0241) 5198-5342 

(02407) 5708-56 Fax 

 

(0241) 5198-5344 

(02407) 5708-56 Fax 

(0241) 5198-5343 

(02407) 5708-56 Fax 

52146 Würselen 

 

 

52477 Alsdorf 

52134 H’rath, Merkstein 

52499 Baesweiler 

52134 H’rath/Kohlscheid 

Mi 9-11 h, Rathaus Würselen, (02405) 67-0 

 

 

Do 14-15.30 h, Rathaus Alsdorf, (02404) 50-0 

 

Fr 9-11 h, Rathaus Baesweiler, (02401) 800-0 

(alle Sprechstunden 14tägig) 

Gesundheitsamt E-

schweiler 

(Mittelkreis) 
Steinstraße 87 

52249 Eschweiler 

 

Frau Beckers 

else.beckers@staedteregion-aachen.de  

Frau Werry / Herr Stollenwerk 

jutta.werry@staedteregion-aachen.de  

thomas.stollenwerk@staedteregion-aachen.de  

(0241) 5198-5349 

(0241) 5198-5393 Fax 

(0241) 5198-5348 / 5341 

(0241) 5198-5393 Fax 

(0241) 5198-5393 Fax 

52222 - 52224 Stolberg 

 

52249 Eschweiler 

 

 

Gesundheitsamt 

Simmerath 

(Südkreis) 
Kammerbruchstraße 8 

52152 Simmerath 

Frau Breuer 

jutta.breuer@staedteregion-aachen.de  

Frau Dosquet 

monika.dosquet@staedteregion-aachen.de  

(02473) 93139-16 

(02473) 93139-82 Fax 

(02473) 93139-17 

(02473) 93139-82 Fax 

52152 Simmerath 

 

52156 Monschau 

52159 Roetgen 

 

mailto:Marion-herrmann@kreis-aachen.de
mailto:jutta.breuer@staedteregion-aachen.de
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mailto:Jutta.poschmann@staedteregion-aachen.de
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mailto:andrea.simon@staedteregion-aachen.de
mailto:else-beckers@kreis-aachen.de
mailto:marlies-poensgen@kreis-aachen.de
mailto:thomas.stollenwerk@staedteregion-aachen.de
mailto:jutta.breuer@staedteregion-aachen.de
mailto:monika-dosquet@kreis-aachen.de
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